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§ 43 VBO 1995 Kündigungsfrist
 VBO 1995 - Vertragsbedienstetenordnung 1995

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.12.2024

1. (1)Die Kündigungsfrist beträgt für beide Vertragsteile nach einer bei Ausspruch der Kündigung erreichten

Dienstzeit von

weniger als 6 Monaten 1 Woche,

6 Monaten 2 Wochen,

1 Jahr 1 Monat,

2 Jahren 2 Monate,

5 Jahren 3 Monate,

10 Jahren 4 Monate,

15 Jahren 5 Monate.

1. (2)Die Kündigungsfrist hat, wenn sie nach Wochen bemessen ist, mit dem Ablauf eines Samstags, wenn sie nach

Monaten bemessen ist, mit dem Ablauf eines Kalendermonats zu enden.

1. 1.bei Kündigung durch den Vertragsbediensteten wegen Inanspruchnahme einer Pension aus der

gesetzlichen Pensionsversicherung;

2. 2.bei Kündigung durch den Dienstgeber, wenn der Vertragsbedienstete einen Anspruch auf eine Pension

aus der gesetzlichen Pensionsversicherung hat, sofern eine Bescheinigung über die vorläufige

Krankenversicherung vom Pensionsversicherungsträger ausgestellt wurde (§ 10 Abs. 7 ASVG)
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